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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Haupt, Probst haben am 

8. März 1989 unter der Nr. 3451/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Altmedikamente gerichtet, 

die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Ist Ihrem Ressort bekannt, welche Mengen von Medikamenten­
müll vor Inkraftreten der Sonderabfallgesetznovelle über 
a) Apotheken, 
b) Apothekengroßhandel, 
c) Pharmafirmen, 
d) Länder und Gemeinden 
(Sondermüllaktionen) der Müllverbrennung zugeführt wurden? 

2. Ist Ihrem Ressort bekannt, wer·in der Vergangenheit dafür 
die Entsorgungskosten getragen hat? 

3. Wie lautet die stellungnahme Ihres Ressorts. hinsichtlich 
der Forderung der Apothekenkammer,die Aufgliederung der 
Altmedikamente in gefährliche, für die Verbrennung bestimm­
te, und in weniger gefährliche, die auf Hausmülldeponien 
gelangen dürfen, vorzunehmen? 

4. Ist Ihrem Ressort bekannt, welche Mengen dieses Mülls bis­
her über Hausmülldeponien entsorgt wurden? 

5. Mit welcher Begründung erfolgte die Empfehlung Ihres Res­
sorts auf Ausweitung der Sonderabfallgesetzgebung auf die 
Tätigkeit der Ärzte und Dentisten? 
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6. Hat Ihr Ressort Konzepte zur Abfallvermeidung im medizini­
schen und pharmazeutischen Bereich erarbeitet bzw. Studien 
zu diesem Thema gefördert?" 

Einleitend möchte ich festhalten, daß sich die gegenständliche 
Anfrage weitgehend auf die VOllziehung des Sonderabfallgesetzes 

und damit auf den Aufgabenbereich des Bundesministers für 
Umwelt, Jugend und Familie bezieht. 

Zu Frage 1: 

Das Bundeskanzleramt verfügt über keine diesbezüglichen Unter­

lagen. 

Zu Frage 2: 

Diese Frage betrifft die Vollziehung des Sonderabfallgesetzes 

(siehe oben). 

Zu Frage 3~ 

Das Bundeskanzleramt hat sich in Fachgesprächen mit dem für 

Sonderabfall zuständigen Bundesministerium für Umwelt, Jugend 

und Familie für eine Aufgliederung der Altmedikamente in sol­

che, die problemlos mit dem Hausmüll entsorgt werden können, 

und solche, die entsprechend entsorgt werden müssen, ausge­
sprochen. 

Diese Fachmeinung hat laut Mitteilung des Bundesministeriums 

für Umwelt, Jugend und Familie bereits im Entwurf zur Neufas­

sung des Abfallkatalogs ÖNORM S 2100, auf dem die ÖNORM S 2101 

aufbaut, ihren Niederschlag gefunden. 

Zu Frage 4: 

Diese Mengen sind dem Bundes}~anzleram·t nicht bekannt. 
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Zu Frage 5. 

Die Einbeziehung der Tätigkeiten der Ärzte und Dentisten sowie 
insbesondere auch der Apotheken in den Geltungsbereich des Son­

derabfallgesetzes war bereits im Entwurf einer Sonderabfallge­
setznovelle des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Fa­
milie vorgesehen. Im Sinne einer lückenlosen Erfassung sämt­
licher Abfälle aus dem medizinischen Bereich begrüßt das Bun­
deskanzleramt die Einbeziehung dieser Tätigkeiten. 

Mit der in der Präambel erwähnten Stellungnahme im Rahmen des 
Begutachtungsverfahrens, GZ 61.035/1-VI/13a/87, hat das Bundes­

kanzleramt lediglich auf die richtige zitierung der entspre­

chenden Rechtsvorschriftten hingewiesen. 

Zu Frage 6. 

Die Abfallvermeidung fällt grundsätzlich in den Wirkungsbereich 

des Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie. 
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